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§ 17 InfOG Sicherheitsbelehrung
 InfOG - Informationsordnungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

Jede Person, der aufgrund dieses Bundesgesetzes Zugang zu klassi zierten Informationen gewährt wird, ist

nachweislich über den Umgang mit klassi zierten Informationen zu belehren und für Bedrohungen der Sicherheit von

klassifizierten Informationen zu sensibilisieren.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 17 InfOG Sicherheitsbelehrung
	InfOG - Informationsordnungsgesetz


